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Schr. Nr. 062917 Gemünden (Felda), den 14.09.2018 

Einladung zur 16. öffentlichen Sitzung der Gemeindevertretung 

Am Donnerstag, den 27. September 2018 findet um 19:30 Uhr im 

Dorfgemeinschaftshaus Burg-Gemünden eine öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung  

der Gemeinde Gemünden (Felda) statt, zu der Sie eingeladen werden. 

 

 

 

Tagesordnung:   

Drucksachennr. TOP AZ: 

18.16.GVE.01. Vorstellung des Vorentwurfs zum Bebauungsplan "Das Mühlfeld 
II"/Nr. 1.1 "Der Galgenberg" 1. Änderung und Erweiterung 

621.412:09 k. A.  

 a) Informationen durch Herrn Wolf, Planungsbüro Fischer  

18.16.GVE.02.. Fragebogen – Fortschreibung Regionalplan 2018 613.2:Fortschreibung k. A.  

 a) Informationen durch Herrn Wolf, Planungsbüro Fischer  

18.16.GVE.03. Bericht aus der Arbeit des Gemeindevorstandes 025.20 k. A. 

18.16.GVE.04. Neufassung der Hundesteuersatzung und Anpassung der 
Steuerhebesätze 

968.11 DS  

 a) Beratung und Beschlussfassung zu § 5 - Steuerhebesätze  

18.16.GVE.05. Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses der Gemeinde 
Gemünden (Felda) für das Jahr 2013 

913.69:2013 DS 

 a) Beratung und Beschlussfassung  

18.16.GVE.06. Doppelhaushalt Gemünden (Felda) 2017 und 2018 

Hier: Haushaltsvollzug im 1. Halbjahr 2018 

913.69:2018/ÜPL+APF 

 a) Kenntnisnahme   

18.16.GVE.07. Aus- und Umbau der Ortsmitte Rülfenrod (Platzgestaltung und 
Zisterne)  

623.43:12 
DS + Kopien 

 a) Vergabe der Tief- und Straßenbauarbeiten   

 b) Beratung und Beschlussfassung  



18.16.GVE.08. Erneuerung der Straße, der Wasserleitung mit 
Wasserhausanschlüssen,  Kanalhausanschlüsse, sowie 
Neuverlegung von Multirohren zur Breitbandversorgung in der 
Schulgasse OT Ehringshausen 

656.223:Schulgasse/01 
DS + Kopien 

 a) Vergabe der Tief- und Straßenbauarbeiten   

 b) Beratung und Beschlussfassung   

 

 

Die Gemeindevertreterinnen und -vertreter sowie die Mitglieder des Gemeindevorstandes sind verpflichtet, den 
Widerstreit der Interessen nach § 25 HGO vor Beratung und Beschlussfassung dem Vorsitzenden der 
Gemeindevertretung mitzuteilen und den Sitzungssaal zu verlassen. 

 
 
 
 
 
 

Pitzer,  
Vorsitzender der Gemeindevertretung 
 


